
Papilio - Ihr Partner für sozial- emotional starke Kinder   
 
Papilio 3-6* Präventionsprogramm für den Kindergartenalltag 
 
 
Zielgruppe:   pädagogische Fachkräfte in KiTa‘s 

Beschreibung: Papilio 3-6* wirkt auf drei Ebenen: bei den Erzieher*innen, Kindern und 
Eltern. 

Entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten: ErzieherInnen sind die 
zentralen VermittlerInnen des Programms.  Sie bilden sich im 
entwicklungsfördernden Erziehungsverhalten fort, führen die Papilio-
Maßnahmen mit den Kindern durch und beziehen die Eltern mit ein. 

Kindorientierte Maßnahmen: Für die Kinder (3-6 Jahre) im Kindergarten gibt 
es drei Papilio-Maßnahmen: 

Spielzeug-macht-Ferien-Tag 
Kinder lernen sich mit sich selbst und mit anderen zu beschäftigen und ohne 

  herkömmliches Spielmaterial kreativ zu spielen. 
Meins-deinsdeins-unser-Spiel 
Spielerisch lernen die Kinder soziale Kompetenzen im Umgang miteinander-

  Paula und die Kistenkobolde 
 Die Geschichte „Paula und die Kistenkobolde“ vermittelt den Umgang mit 

grundlegenden Gefühlen Wut, Traurigkeit, Angst und Freunde, sowohl beim 
Kind selbst als auch bei anderen Kindern.  

 
Ziele: Erwerb zusätzlicher persönlicher und fachlicher Kompetenz. Sie … 

 praktizieren entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten. 

 tragen zu mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder bei. 

 wissen mehr über kindliche Entwicklung, Verhaltensprobleme, 
Prävention, soziale Interaktion und Kommunikation. 

 pflegen eine positive und wirksame Interaktion und Kommunikation mit 
den Kindern. 

 arbeiten kollegial zusammen. 

 führen die Eltern an eine entwicklungsfördernde Pädagogik heran. 

 
Zeitlicher Aufwand: Die Fortbildung zu Papilio-3bis6 richtet sich an pädagogisches Fachpersonal 

und besteht aus drei Teilen: *Basisseminar (3 ganze und 4 halbe Tage = 40 
Unterrichtseinheiten) und darauf aufbauend *Vertiefungsseminar (2 Tage) 
plus Kollegiale Supervision 

Kosten:       Die Kosten für die Fortbildung können in der Fachstelle erfragt werden. 

Als Teilnehmer*in können Sie gemäß Präventionsgesetz (§ 20a SGB V) eine 
Förderung Ihrer Fortbildung bei jeder Krankenkasse beantragen. Die 
Förderbedingungen sind kassenindividuell. 


